

























	Befreyhung des Römischen Königs Ruperti/ etc. dem Rathe vnd Bürgern der Stad Erffurt mitgetheilet/ krafft welches ein gesampter Rath nirgend anderswo/ dann an dem Königlichen Hofgericht oder Landgericht zu Rotweil/ die eintzele Bürger aber an dem Meintzischen Gericht zu Erffurdt beklagt werden sollen
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